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 Netzentgelte Strom 
der Stadtwerke Dinkelsbühl 

Gültig ab 01.01.2026 

1) Netzentgelte 

a) für Entnahmestellen ohne registrierende Lastgangmessung 

 
Grundpreis 

€/Jahr 
Arbeitspreis 

ct/kWh 

Entnahmestelle ohne registrierende Lastgangmessung 72,00 5,38 

b) für öffentliche Straßenbeleuchtungsanlagen 

 
Grundpreis 

€/Jahr 
Arbeitspreis 

ct/kWh 

Öffentliche Straßenbeleuchtungsanlagen  4,61 

c) für (steuerbare) Verbrauchseinrichtungen gem. §14a EnWG – Niederspannung 

Inbetriebnahme vor 01.01.2024 

 
Grundpreis 

€/Jahr 
Arbeitspreis 

ct/kWh 

Entnahmestelle Speicherheizungen  2,70 

Entnahmestelle Wärmepumpen  2,70 

Entnahmestelle Elektromobilität  2,70 

sonstige steuerbare Verbrauchseinrichtungen  2,70 

d) für (steuerbare) Verbrauchseinrichtungen gem. §14a EnWG – Niederspannung 

Inbetriebnahme ab 01.01.2024 

Modul 1 (pauschale Netzentgeltreduzierung) 

 €/Jahr 

Einrichtung der Steuerbarkeit 67,23 

Stabilitätsprämie = 3.750 kWh/a * 5,38 ct/kWh (Arbeitspreis ohne RLM) * 0,2 40,35 

Maximale Reduzierung 107,58 € 

Die Höhe der pauschalen Netzentgeltreduzierung darf das Netznutzungsentgelt, welches vom Betreiber ohne pau-

schale Netzentgeltreduzierung an dem Zählpunkt zu entrichten wäre, nicht übersteigen. Ein negatives Netzentgelt ist 

nicht möglich. 

Modul 2 (prozentuale Netzentgeltreduzierung) 

Diese Auswahlmöglichkeit besteht ausschließlich bei einer über einen separaten Zählpunkt erfassten steuerbaren Ver-

brauchseinrichtung ohne Lastgangmessung. Bei Modul 2 erfolgt eine prozentuale Reduzierung des Arbeitspreises für 

den Verbrauch der steuerbaren Verbrauchseinrichtung um 60 %, wobei auf den Arbeitspreis ohne registrierende Last-

gangmessung abgestellt wird. 

 
Grundpreis 

€/Jahr 
Arbeitspreis 

ct/kWh 

Steuerbare Verbrauchseinrichtung Modul 2  2,152 
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Modul 3 (zeitvariables Netzentgelt) 

Das Modul 3 steht Anschlussnutzern, die keine RLM-Kunden sind, einzig in Kombination mit Modul 1 zur Verfügung. 

Zudem muss ein intelligentes Messsystem vorhanden sein. 

Gültigkeit der 3 Tarifstufen 

Quartale 01.01.-31.03. 01.04.-30.06. 01.07.-30.09. 01.10.-31.12. 

2026 ja nein nein ja 
 

 
Arbeitspreis 

ct/kWh 
Uhrzeiten 

Standardtarifstufe 5,38 
00:00-10:00; 15:00–17:00, 

22:00–00:00 

Hochlasttarifstufe 8,21 17:00–22:00 

Niedriglasttarifstufe 2,15 10:00–15:00 

e) für Entnahmestellen mit registrierender Lastgangmessung im Jahresleistungspreissystem 

 

Vollbenutzungsstunden 

< 2.500 h/Jahr >= 2.500 h/Jahr 

Leistungspreis 
€/kW und Jahr 

Arbeitspreis 
ct/kWh 

Leistungspreis 
€/kW und Jahr 

Arbeitspreis 
ct/kWh 

Mittelspannungsnetz (20 kV) 13,42 5,91 140,51 0,83 

Umspannung Mittel-/Niederspannung (20 kV/0,4 kV) 16,01 6,14 147,26 0,89 

Niederspannungsnetz (0,4 kV) 19,02 6,48 144,92 1,45 

f) für Entnahmestellen mit registrierender Lastgangmessung im Monatsleistungspreissystem 

 
Leistungspreis 

€/kW und Monat 
Arbeitspreis 

ct/kWh 

Mittelspannungsnetz (20 kV) 23,42 0,83 

Umspannung Mittel-/Niederspannung (20 kV/0,4 kV) 24,54 0,89 

Niederspannungsnetz (0,4 kV) 24,15 1,45 

g) für Entnahmestellen mit registrierender Lastgangmessung im Jahresleistungspreissystem-Netz-

reservekapazität 

 

Netzreservekapazität 

0 bis 200 h/Jahr 200 bis 400 h/Jahr 400 bis 600 h/Jahr 

€/kW und Jahr €/kW und Jahr €/kW und Jahr 

Mittelspannungsnetz (20 kV) 53,24 63,89 74,53 

Umspannung Mittel-/Niederspannung (20 kV/0,4 kV) 56,37 67,64 78,92 

Niederspannungsnetz (0,4 kV) 67,92 81,50 95,08 
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2) Messstellenbetrieb 

a) für Entnahmestellen ohne registrierende Lastgangmessung 

 
Messstellenbetrieb (inkl. Messung) 

€/Jahr 

Eintarifzähler 13,77 

Zweitarifzähler 19,28 

Zweirichtungszähler (Ein- oder Zweitarif) 35,00 

Maximumzähler (Ein- oder Zweitarif) 60,00 

Wandlersatz Niederspannungsnetz (0,4 kV) 28,18 

Schaltgerät 12,08 

b) für Entnahmestellen mit registrierender Lastgangmessung 

 
Messstellenbetrieb (inkl. Messung) 

€/Jahr 

Mittelspannungsnetz (20 kV) 551,82 

Wandlersatz Mittelspannungsnetz (20 kV) 428,18 

Telekommunikationsanschluss durch Netzbetreiber 90,00 

 

Niederspannungsnetz (0,4 kV) 
(einschließlich Umspannung Mittel-/Niederspannung) 

551,82 

Wandlersatz Niederspannungsnetz (0,4 kV) 28,18 

Telekommunikationsanschluss durch Netzbetreiber 90,00 

3) Umlage aus dem Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der 

Kraft-Wärme-Kopplung (KWKG) 

 ct/kWh 

Nichtprivilegierter Letztverbrauch 0,446 

4) Umlage nach § 17f EnWG-Novelle (Offshore-Haftungsumlage) 

 ct/kWh 

Nichtprivilegierter Letztverbrauch 0,941 

5) Aufschlag für besondere Netznutzung / § 19 StromNEV-Umlage 

 ct/kWh 

Letztverbrauchergruppe A: 
Strommengen von Letztverbrauchern für die jeweils ersten 1.000.000 kWh je Abnahmestelle. 

1,559 

Letztverbrauchergruppe B: 
Letztverbraucher, deren Jahresverbrauch an einer Abnahmestelle 1.000.000 kWh übersteigt, zahlen zusätzlich für über 
1.000.000 kWh hinausgehende Strombezüge eine maximale § 19 StromNEV-Umlage. 

0,050 

Letztverbrauchergruppe C: 
Letztverbraucher, die dem produzierenden Gewerbe, dem schienengebundenen Verkehr oder der Eisenbahninfrastruktur 
zuzuordnen sind, zahlen für über 1.000.000 kWh hinausgehende Strombezüge eine maximale § 19 StromNEV-Umlage. 

0,025 

6) Konzessionsabgabe 

 ct/kWh 

gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1b KAV: Bei Strom, der nicht als Schwachlaststrom geliefert wird, in Gemein-
den bis 25.000 Einwohner 

1,32 

gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1a KAV: Bei Strom, der im Rahmen eines Schwachlasttarifs geliefert wird 0,61 

gem. § 2 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 und 7 KAV: Bei der Belieferung von Sondervertragskunden 0,11 

7) Umsatzsteuer 

Die genannten Preise sind Entgelte im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (Nettopreise). Auf diese wird die Umsatzsteuer in 

der jeweiligen gesetzlichen Höhe erhoben. 

8) Gültigkeit 

Die Preise sind ab 01.01.2026 gültig. Eine Anpassung der Preise und/oder der Regelungen, insbesondere auf Grund von 

Marktentwicklungen oder Änderungen des Ordnungsrahmens, bleibt ausdrücklich vorbehalten. 


